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gewinnen, o daſs das Buch In ſeiner Neugeſtaltung wohl dem
Inhalte nach, aber nicht dem Um ange nach 0  5 eS läſst ſichmanche abändern, ſo, daſ

8 ſowohl dem Verſtändniſſe als auch dem
Gedächtniſſe der Kinder Erleichterung Eν wird durch präciſereund kürzere Faſſung des Textes verſchiedenen Stellen.

Eheſchließung der Ausländer In Oeſterreich.
Von ranz Prandl, regul. orherr St. Florian.

Zweiter Artikel.)
Ur Ehe  ießungen deutſcher Unterthanen iſt da „deutſcheReichsgeſetz“ vom Februar 1875 von Wichtigkeit.

Nach dieſem iſt zUL giltigen Eheſchließung erforderlich die Einwilligung und
die Ehemündigkeit der Nupturienten. Die Emündigkeit des männlichen GeſchlechtesT mit dem vollendeten Lebensjahre, die des weiblichen Geſchlechtes mit dem
vollendeten 16 Lebensjahre ein Dispenſation iſt äſſig Eheliche Kinder bedürfen
V  Ur Eheſchließung, ſolange der Sohn das 2 die Tochter das Lebensjahrnicht vollendet hat, der Einwilligung des Vaters; nach dem W.  ode des Vaters der
Einwilligung der Mutter und, enn ſie minderjährig ſind, auch des Vormundes.
ind beide Eltern verſtorben, ſo bedürfen Minderjährige der Einwilligung des
Vormundes. Dem Tode des Vaters oder der Mutter gleichbedeutend iſt Es, enn
ſie auernd 3ur Abgabe einer Erklärung nfähig ſind oder ihr Aufenthalt dauernd
unbekannt iſt 28 Uund 29) Für uneheliche Kinder gelten die Beſtimmungenfür vaterloſe heliche Kinder; hei angenommenen Kindern 11* die Stelle des
Vaters der Adoptivvater und 31) Die Ehe iſt verboten zwiſchen Ver⸗
wandten In auf und abſteigender Linie, wiſchen voll und halbbürtigen Ge
ſchwiſtern, zwiſchen Stiefeltern und Stiefkindern, Schwiegereltern und wieger⸗indern jeden Grades, zwiſchen Perſonen Iim Adoptivverhältniſſe, zwiſchen einem

E  ru Geſchiedenen und ſeinem Mitſchuldigen 33) Frauen dürfen
erſt nach AIblauf des zehnten Monats eit Beendigung der früheren Ehe eine
weitere Ehe ießen; doch iſt Dispenſation zuläſſig 35) une Ehe zwiſcheneinem Pflegebefohlenen und dem Vormund oder deſſen Kindern während der
Vormundſchaftsdauer iſt unerlaubt (8 37 Militärperſonen und Landesbeamte
bedürfen zur Ehe einer Erlaubnis ihrer vorgeſetzten Behörde. Auch eſtehen Vor⸗
ſchriften, welche vor der Eheſchließung eine Nachweiſung, Auseinanderſetzung oder
Sicherſtellung des Vermögens fordern.?)

Wa nun die Ausſtellung de nothwendigen Certificates an
belangt, o erklärte die deutſche Am Wiener Hofe mit Zuſchrift vom März 1889,9 „daſs Bayern, Badenſer Uun
Elſaß⸗Lothringer das bei Eingehung einer Ehe In Oeſterreich

Vergl. Heft III. 10 der Quartalſchrift 189 tehe ierüberausführlich Wiener iöceſanblatt 1875, 185; Archiv für Kirchenrecht 1875, 408;Weber, das V Deutſchland geltende ſtaatliche Eherecht. 5) Nach dieſer ote der
deutſchen Botſchaft mn Wien ſind die diesbezüglichen Angaben in den neueſtenAuflagen von Aichner, Binder⸗Scheicher und in dem „Geſchäftsbuch“ von Danner⸗
bauer zu ergänzen. Uebrigens bleibt e8 den betreffenden deutſchen eichs
angehörigen unbenommen, ſich behufs Beſchaffung der VN ede ſtehenden Be
ſcheinigung eventuell auch auf dem allerdings weiteren und unbequemeren Wegeihre zuſtändige Ortsbehörde zu wenden (Mittheilung der kaiſerlich deutſchenBotſchaft in Wien vom März

Linzer „Theol.  prakt Quartalſchrift“ 1892,
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von den ieſigen ehörden geforderte obrigkeitliche Atteſt bei ihren
zuſtändigen heimatlichen Behörden nachzuſuchen haben,
Sachſen und Württemberger bei thren hieſigen Special⸗
Geſand

aften und alle übrigen Reichsangehörigen,
alſo Preußen, Heſſen, Hamburger 2 bei der kaiſerli

en Botſchaft

ten  4
lezu ſei noch folgendes emerkt Preußiſche Unterthanen

können ſich zufolge TIa  E des preußiſchen Miniſteriums de  U Innern
ddo erlin Funi  & 1879 das Nichtvorhandenſein eines Ehe⸗
hinderniſſes, das die Ehe nach deutſchem Civilgeſetze vom Febr 1875
in bürgerlicher Hinſicht nichtig oder ungiltig machen würde, auch
von der Or  olizei i der zuſtändigen Heimatsgemeinde
beſcheinigen laſſen.“)

Ur  4*5 Bayern gilt das In dem oben citierten Erlaſſe der
deutſchen Botſchaft Geſagte und CS wird eine mit Außerachtlaſſung
dieſer orſchri eingegangene Ehe in ſtaatsrechtlicher Beziehung als
völlig ungiltig betrachtet, ſo ange nich die Ausſtellung des Ver—
ehelichungs⸗Zeugniſſes nachträglich rwirkt wird; 1a, ſie wird Er⸗
forderlichenfalls auch von obrigkeitswegen etrennt, ohne daſs der
Frau, falls ſie eine Ausländerin iſt, oder deren Kindern die E
bayeriſcher Angehörigen erwachſen können (Hofkanzleidecret
31 März 1842, 5680; Erla des Miniſteriums des Innern
vom Juli 12.396). Die nachträgliche Au ſtellung eines
Verehelichungs⸗Zeugniſſes iſt nach der conſtanten Rech prechung de
bayeriſchen Verwaltungs-Gerichtshofes unzuläſſig, die ragliche
Ehe ereits erfolgten eben des einen Ehegatten actiſch
nicht mehr beſteht rlaſs der niederöſterr. Statthalterei vom

März 1882, 12.462) Zur Ausſtellung des Verehelichungs—
Zeugniſſe

D iſt in Bayern nur die Diſtriets-Verwaltungsbehörde
jener Gemeinde berufen, in welcher der bayeriſche Unterthan heimats  2
berechtigt iſt ieſe Diſtricts⸗-Verwaltungsbehörden ſind die königl.

Mit Deutſchland wurde ein Aam Uli 1880 publicierter Legaliſations—
vertrag geſchloſſen. Demzufolge edürfen Urkunden, die von Civil  · und Militär  ·
gerichten ausgeſtellt und mit dem Amtsſiegel verſehen ſind, keiner Beglaubigung.
Die UN eu  en El von Notaren, Standesbeamten ausgeſtellten Urkunden
bedürfen einer gerichtlichen Beglaubigung Unterſchrift und Amtsſiegel des
ſtändigen Gerichtes). Auszüge aus den Kirchenbüchern über Taufen, Trauungen,
Todesfälle, die V Deutſchland Unter dem Kirchenſiegel ertheilt werden, brauchen
die Beglaubigung durch das zuſtändige Civilgericht und außerdem von dieſem die
Beſcheinigung daſ der Ausſteller des Auszuges zur Ertheilung esſelben befugt
geweſen ſei In Oeſterreich ertheilen die Legaliſierung dieſer Auszüge die
Bezirkshauptmannſchaften. Urkunden, ausgeſtellt von den höchſten Verwaltungs—
behörden Deutſchlands der Oeſterreichs bedürfen keiner Beglaubigung; alle von
anderen ehörden ausgeſtellten Urkunden müſſen die Beglaubigung ihrer höheren
Behörde tragen; dieſe ind m Bayern un! anderen die Kreisregierungen,in Preußen die Regierungspräſidien, Bezirksregierungen, Landdroſteien, biſchöf
lichen Ordinariate und finden ſich ſammt und onders angeführt im R.⸗G.⸗Bl. 1881,

erg Wiener Diöceſanblatt 1880, 250
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Bezirksämter und di Magiſtrate der Aunmittelbaren
Stã  E Alle übrigen Gemeinden ſind dagegen zur eigenen Aus  ·
ſtellung eines ſolchen Verehelichungs⸗Zeugniſſes nicht berufen. Was
die Legaliſierung dieſer Urkunde anbelangt, ſo entfällt die ehemalsnothwendige miniſterielle und geſandtſchaftliche Beglaubigung (Archivfür Kirchenrecht, Bd., U 294.99 Das Aufgebo wird auchun der bayeriſchen Heimatsgemeinde durch öffentliches Anſchlagenwährend zehn Tage vorgenommen. Die öſterreichiſchen Gemeinden
können zufolge Erla des Miniſters des Innern vom ärz 1869,

955, zur Ornahme eines ſolchen Aufebotes nicht verpflichtetwerden.
Durch das aden'ſche Geſetz vom Mai 1870 ſind die

polizeilichen Beſchränkungen für Eheſchließungen beſeitigt worden und
8 werden von den dortigen Behörden keine econſenſe mehr ertheilt;
68 ſind ſomit für Verehelichungen von badiſchen StaatsangehörigenIn Oeſterreich pecielle Ehebewilligungs⸗Zeugniſſe der Heimatsgemeindenicht V fordern Miniſterial⸗Erlaſs des Innern vom 2 ärz 1871,Bl Nr 22); dagegen Aben Ufolge Zuſchri des badenſiſchenMiniſteriums für V

Uſtiz, Cultus und Unterricht vom 17 Sept 1890
adiſche Staatsangehörige da Aufgebot der Ehe Im Großherzogthumauch dann zu erwirken, wenn ſie außerhalb des deutſchen Reicheseine Ehe eingehen wollen (8 20, Abſatz 2, des badiſchen Einführungs⸗Geſetzes vom December 1875, VUm Reichsgeſetz über die Beur⸗
kundung des Perſonenſtandes und die Eheſchließung vom Ebr1Die Anordnung dieſes Aufgebotes geſchie durch den zuſtändigenbadiſchen tandesbeamten (d Bürgermeiſter; der badiſchenDienſtweiſung für Standesbeamten). Zuſtändig iſt un den Fällen,In welchen die Verlobten Wohnſitz und Aufenthalt Im Auslande
haben, der Standesbeamte rte des letzten ſtändigen AufenthaltesIMm Großherzogthume. Der Standesbeamte (Bürgermeiſter), welcherdas Aufgebot erlaſſen hat, hat demnach dem Verlobten, welcher PS
rwirkt hat, Unter Beurkundung des erfolgten Aufgebotes eine Be⸗
ſcheinigung arüber auszuſtellen, daſs der Abſchließung der Ehe nachdem bürgerlichen Rechte des Großherzogthums kein bekannte Hindernis
entgegenſteht. (Vergleiche 2 E und und 107, Abſatzder Dienſtweiſung für die Standesbeamten neue Faſſung vom
31 December 1886.)

Letztere ſind folgende: München, Freiſing, Ingolſtadt, Landshut, Gaſſau,Straubing, Amberg, Regensburg, Bamberg. ayreuth, Hof, Ansbach, Dinkels—

burg, Aſchaffenburg, Schweinfurt, Würzburg, Augsburg, Danauwörth, Kaufbeuren,
bühl, Erlangen, Fürth, ürnberg, Rothenburg J. Schwabach, Veiſſen⸗
Kempten, Lindau, Memmingen, Neuburg Q. D., Nördlingen; übrigens variiert
die Zahl dieſer Städte. 29 Es genügt zufolge Legaliſierungs-Vertrag zwiſchenOeſterreich-Un arn und dem deutſchen El ont Februar und der
Juſtizminiſterial-Verordnung vom Februar 1881 (R.⸗G

Bl Nr 13) die
Legaliſierung der Urkunde durch die betreffende königliche Kreisregierung WienerDiöceſanblatt 1882, 86)

52*
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Für Elſaß⸗Lothringen gilt olgende Zuſchrift des Miniſte⸗
riums für die Reichslande (Abtheilung für V

uſtiz und Cultus) ddo
Straßburg, November 1890 „Wenn bezüglich des von einem
Angehörigen Elſaß-Lothringens in Oeſterreich beabſichtigten Ehe⸗
abſchluſſes ein ufgebo In Elſaß-Lothringen erlaſſen worden iſ
(nämlich für den Fall, daſs der Nupturient noch Iun Elſaß⸗Lothringen
ſeinen Wohnſitz hat) „ſo iſt lSdann derjenige diesſeitige Standes⸗
beamte, welcher dieſes ufgebot angeordnet hat, zuſtändig, gegebenen

eine Beſcheinigung darüber ertheilen, daſs Ehehinderniſſe
nicht vu ſeiner Kenntnis gekommen ſind“ 14

ſt ein Ufgebo In
Elſaß⸗Lothringen nicht erlaſſen worden“ (wie eS der Fall iſt für die
In Oeſterreich domicilierenden Nupturienten), 7 ſo hat der betreffende
Verlobte ſich an den erſten Staatsanwalt desjenigen elſaß⸗lothringiſchen
Landgerichtes wenden, deſſen Bezirk der Wohnort und

Ermanglung eines ſolchen der Heimats⸗(Geburts)ort des Ver⸗
lobten gehört Von dieſer Behörde, E. mit der Beaufſichtigung
des Perſonenſtandsweſens etraut iſt, wird der erlobte wegen Be⸗
ſchaffung der Beſcheinigung Im einzelnen Falle beſchieden werden.“

Für ſchweizeriſche Angehörige iſt etre ihrer Verehelichung
In Oeſterreich der ihſt thre Heimatsortes das
zuſtändige rgan, da nothwendige Zeugnis über ihre perſönliche
Fähigkeit zur Eheſ

ießung auszuſtellen, ſowie die Erlangung oder
den Nichtbedarf einer beſonderen heimatlichen Ehebewilligung zu be⸗
ſcheinigen. rlaſs des Miniſteriums des Innern vom Nov 1882,

1  878
Eheſchließungen italieniſcher Bürger kommen un Oeſterreich ver.

hältnismäßig zahlrei vor; aus dieſem Grunde laſſen wir die dies⸗
bezüglichen Beſtimmungen eingehender folgen Fürs 27 ſei emerkt,
daſs die Ehen italieniſcher Staatsangehöriger Im Uslande gleichfalls
giltig ſind, enn ſie nach den vorgeſchriebenen Formalitäten jener
Staaten, In denen ſie ſich aufhalten, geſchloſſen werden; nur müſſen
ſie ihre perſönliche Befähigung Jum Eheabſchluſſe nach den italieniſchen
Geſetzen nachwei

In dieſer Hinſicht verordnet der italieniſche Civilcodex im zweiten ſchnitte,
. tit 5, in den 55 — 68 Mann muſs das 1 die Frau das

Altersjahr zurückgelegt aben; eine Frau darf innerhalb zehn onaten
nach der Auflöſung oder Annullierung der Ehe nicht wieder eiraten: das Verbot
erliſcht mit dem Tage der Niederkun die Ehe iſt unterſag In gerader Linie
zwiſchen allen elichen und außerehelichen Ascendenten und Descendenten und
den Verſchwägerten der gleichen Linie; In der Seitenlinie iſt die Ehe unterſagt:

zwiſchen den elichen oder außerehelichen Schweſtern und Brüdern, zwiſchen
den Verſchwägerten im nämlichen Grade, wi  en eim und Nichte, ante
und Neffe die Ehe iſt ferner unterſag Perſonen VNi Adoptivverhältniſſe und

IEEEI Den aus der Schweiz nach Oeſterreich gelangenden Urkundli Be
helfen iſt eine deutſche oder ateiniſche, von der zuſtändigen Behörde beglaubigte
Ueberſetzung beizuſchließen, enn die Urkunde nicht in der deutſchen oder latei
niſchen Sprache ausgefertigt iſt (Staatsvertrag zwiſchen Oeſterreich⸗Ungarn und
der Schweiz vom ecember 1875, R.⸗G⸗Bl. Nr vom i  Ahre 1876
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deren Gatten, Geſchwiſtern und Kindern, den Wegen Geiſteskrankheit Bevor⸗
mundeten Uund dem Mörder eines Ehetheiles hinſichtlich der Verehelichung nit
dem überlebenden. Die Dispenſation bei Abgang des vorgeſchriebenen Alters,
wiſchen den Verſchwägerten Iim erſten rade und Blutsverwandten im erſten
rade, berührend den weiten, ertheilt der König; ein Sohn edarf vor dem
vollendeten 25 und eine Tochter vor dem vollendeten Lebensjahre der Ein
willigung der Eltern; ſind die Eltern uneinig, ſo genügt die Zuſtimmung des
Vaters. ſt ein Elterntheil geſtorben oder unfähig, ſeinen Villen kundzuthun, ſo
enügt die Einwilligung des anderen Theiles. es gilt auch bei geſetzlicherkannten unehelichen Kindern. Sind beide Eltern geſtorben oder zur Willen  S·
äußerung unfähig, ſo bedürfen erſonen Unter 21 Jahren die Einwilligung der
Großväter und Großmütter. Zur Verehelichung eines Adoptivkindes vor zurück  ·  ·
gelegtem 21 aAhre iſt auch die Einwilligung deés Adoptators erforderlich. Sind
auch Großeltern oder Adoptiveltern nicht mehr d Leben, ſo iſt für Perſonen
Unter 21 Jahren die Einwilligung des Familienrathes erforderlich. Beim Ab⸗

von irklichen V  er Adoptiveltern ertheilt für alle unehelichen Kinder der
Vormundſchaftsrath die Einwilligung. Gegen die Verweigerung der Einwilligungſteht der Recurs den Appellationsho offen.)

Die Im Auslande abzuſ

ießenden Ehen italieniſcher Staats—
angehörigen müſſen weiters In jener Gemeinde Italiens aufgeboten
werden, zu der die Ehewerber zuſtändig ſind, denn CS hat jeder
italieniſche Staatsbürger, mag er ſich auch um Auslande aufhalten,
ein Domicil Im Königreiche; der italieniſche Ehewerber muſs ſich
demnach ur Vornahme des Aufgebotes an den Bürgermeiſter (Sindaco)
ſeiner Heimatsgemeinde wenden, welcher ſodann der Partei den Schein
auszuſtellen hat, daſs die Eheaufgebote vorgenommen und dagegen
kein Hindernis nutdeckt wurde, eben das Befähigungs⸗Zeugnis.
Nach einer Mittheilung der königl. italieniſchen Botſchaft In Wien
iſt ‘eS ehr wünſchenswert und immer anzurathen, daſ Geſuche
die vorgezeichneten Ehefähigkeits⸗Zeugniſſe Im E 5
italieniſchen Conſulate oder der In Wien ein⸗
gebracht werden, weil dieſe In der Lage ſind, ingaben In
authentiſcher Weiſe einzubegleiten, zu berichtigen, 3 überſetzen und
die erforderlichen Gebüren verlangen m  1  6 Wiener ZeitungNor 119 vom ahre

Wir möchten folgenden Vorgang empfehlen: Der öſterreichiſche Pfarrer
ſendet ein italieniſches Conſulat, in Trieſt oder in Wien (J, Löwel—
ſtraße 12) oder die un Wien (I, Nibelungengaſſe 15) eine vom
biſchöflichen Ordinariate legaliſierte Verkündanzeige) nebſt einem begleitendenGeſuche Weiterbeförderung der erſteren die Heimatsgemeinde des Ehe⸗candidaten; außerdem iſt ein Betrag von cirea ſieben Gulden öſterr. Währungbeizugeben, welcher für die Auslagen der Verkündigung, Legaliſierung ¹
fordert ird rme Ehewerber erhalten das Civilaufgebot und die ſonſtigen Doeu⸗
mente koſtenlos und ſtempelfrei, Bräutigam und Braut ein vom Bürger⸗meiſter des Aufenthaltsortes ausgefertigtes AIrmutszeugnis beiſchließen. Vom
italieniſchen Ehewerber ſind dann noch die erforderlichen Documente abzuverlangenund dem Geſuche, beziehungsweiſe der Verkündanzeige mitzugeben. Dieſe ind

Ausführlich Im Wiener Diöceſanblatt 1870, 2 In der Quartal
ſchrift 1885, D 615, ird ein Fall erzählt, wie von Seite S italieniſchen Con⸗
Ulates in Trieſt die vom bi
zurückgeſendet Urde. N

fli⸗ Ordinariate nicht legaliſierte Verkündanzeige
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namentlich: der au

ſchein, legaliſiert M Ordinariate und Sindaco der Heimat;
der Ledigſchein oder bei Verwitweten der Todtenſchein des verſtorbenen Gatten,
Iin gleicher Weiſe legaliſiert (wenn der Ode mn Italien ſich ereignet hat);
der Conſens des Familienrathes oder Vormundſchaftsrathe bei Minderjährigen,
etwaige Militärentlaſſungs-⸗, Urlaubs— der Dienſtuntauglichkeits-Scheine; des—
gleichen die nöthigen Documente) des öſterreichiſchen Staatsangehörigen, der einen
3  .  taliener heiratet, insbeſondere auch die väterliche oder obervormundſchaftliche Ein.
willigung für Minderjährige. Die Urkundlichen Behelfe ſollen in lateiniſcher oder
italieniſcher Sprache abgefaſst ſein, eil die Conſulate Ur die Ueberſetzung oft
eine ziemlich hohe Taxe verlangen, enn nicht unter Einſendung von Armuts.
zeugniſſen Nachſicht gebeten wird; Mur die Verkündanzeige und das begleitende
Geſuch ovnnen in eutſcher Sprache das Conſulat gerichte werden

Auf Grund der Im Wege des Conſulate eingelangten Documente
wird vom Sindaco die Verkündigung eingeleitet. Laut Artikel 73 de
italieniſchen Civil⸗Codex ieſelbe In Italien an zwei aufeinander⸗
folgenden Sonntagen und hat der Act In der Zwiſchenzeit und
die drei folgenden Tage affigier 3u leiben. Das Certificat über die
vorgenommene Verkündigung muſs vom Sindaco dem königl. Procurator
zugeſendet werden, von dieſem legaliſiert dem „ministro d1 grazia

giustizia“. vom letzteren dem königl. Miniſterium des eußern,
dieſem dem königl. Conſulate, von dieſem dem biſchöfl Ordinariate,

von hier endlich dem Pfarramte übermittelt werden. verſte ſich
daſ bei einem ſolchen Inſtanzenzug viel Zeit und viel Geduld von-⸗
nöthen iſt Erſt nach Erlang der Beſtätigung des Civilaufgebotes
und des darin inbegriffenen Zeugniſſes der perſönlichen Fähigkeit
zur Ehe kann der Seelſorger zur kirchlichen Verkündigung und Trauung
ſchreiten. Die erfolgte Verehelichung iſt quarta

eiſe durch einen
EX-Offo-Trauungsſchein Im Wege der Bezirkshauptmannſchaft,
nicht mehr Im Wege des biſchö Ordinariates, die Heimats⸗
gemeinde zu nmelden Gehören die Brautleute verſchiedenen italieniſchen
Gemeinden an, 0 ſind zwei Trauungsſcheine einzuſenden. Wiener
Diöceſanblatt 1884, HNI' Erlaſs des Miniſteriums des Innern
vom 28 Jänner 1886, 1396; vgl Theol.⸗prakt. Quartalſchrift,
Jahrgang 1887, 1 Heft, —496

Die Norm für die Abſchließung der Ehen Staatsangehörigen
Frankreichs ergibt ſich aus einer Zuſchri der franzöſiſchen otſchaft
mn Wien September 1890, deren weſentlicher Inhalt folgender⸗
maßen lautet Den Beſtimmungen des Code Civil vervollſtändigt
durch die Verordnung October 1833, gemäß, darf kein
Franzoſe Im Auslande ſich verehelichen, ohne daſs eine zweimalige
Verkündigung Im Zwiſchenraume von acht Tagen, und zwar an
einem onntage, auf dem Conſulate jenes ezirkes, In welchem ½

wohnhaft ſt, vorausgegangen Are. ind ſeit der letzten Domicil—
veränderung erſt echs onate oder weniger verfloſſen, ſo müſſen
leſe Verkündigungen auch auf dem onſulate des vorhergehenden
Aufenthaltsbezirkes ſtattfinden oder, falls der Aufenthaltsor

Siehe Seite Anmerkung
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In Frankreich ſelbſt ſich befand, bei dem zuſtändigen Bürgermeiſter⸗
amte Wenn franzöſiſche Staatsangehörige noch nicht großjährig ſind
(.— die Großjährigkeit I ein bei erſonen männlichen Geſchlechtes
Im von 25 Jahren, bei weiblichen Im Alter von 24 Jahren —,
ſo ſind dieſe Verkündigungen auch bei dem Bürgermeiſteramte oder
auf dem Conſulate de Domieils der Eltern vorzunehmen. Am
dritten Tage nach der zweiten Verkündigung L der Competente
Beamte (in Frankreich der Bürgermeiſter, Im Auslande der Conſul),
eln Certificat aus, welches beſtätigt, daſs die Verkündigungen durch
ihn geſchehen ſind, und daſs der Verehelichung von einer Seite
ein Hindernis entgegenſtehe. Die Verehelichung darf nicht ſta

inden,

der franzöſiſche Brauttheil nicht dieſe Beſtätigung vorweist,
daſs die geforderten Verkündigungen allen Orten, we das
Geſetz vorſchreibt, vorgenommen worden ſind Militärperſonen um
activen Dienſte ſowohl bei der Landarmee als bei der Marine önnen
ſich nicht verehelichen ohne Ermächtigung des Kriegs⸗ oder Marine⸗
miniſters.

Für die belgiſche Ehegeſetzgebung bildet aut Bericht der bel⸗—
giſchen Geſandtſchaft Wiener Hofe vom October 1890 der
Code apboléon die Grundlage. Da in Belgien die obligatoriſche
Civilehe eingeführt iſt, ſo ſind die Bürgermeiſter oder deren Stell⸗
vertreter de Art des Communal⸗Geſetzes vom März 1836
die C  niten Standesbeamten, welche Eigenſchaft nach Trtite 48
de COde apoléon auch den diplomatiſchen Agenten und onſulen
zugeſtanden ird Dieſe Behörden ſind S alſo, we die Beſcheinigung
de Nichtvorhandenſeins eines Ehehinderniſſes den belgiſchen Staats—
angehörigen Im Auslande auszuſtellen befugt ind Bei militärpflichtigen
Perſonen darf der Standesbeamte nicht eher zur Verkündigung ſchreiten,
bevor ſie nicht die Beſtätigung vorgewieſen aben, daſs ſie den Ver—
pflichtungen des Militär-Geſetzes nachgekommen ſeien, oder daſs die
C  n  n Behörden ſie von der Anwendung de Militär⸗Geſetzes
befreit haben

Für Spanien gilt das Im allgemeinen Geſagte Ausgenommen
iſt nur, daſs die Conſulen anten IMm Auslande berufen ſind,
In Eheangelegenheiten der ſpaniſchen Staatsangehörigen Im Uslande
dieſelbe Competenz zu entfalten, die in Spanien den Richtern erſter
Inſtanz bei Minderjährigen und im Falle des Nichtvorhandenſeins
des Vaters, der Utter oder der Großeltern in der Weiſe zuſteht,
daſs ſie Im Vereine mit dem Teſtamentscurator und mit dem 3u⸗
ſammenberufenen der Verwandten ihre Einwilligung geben
haben (Staatsminiſterial⸗Erlaſs vom April

In  . Betreff der Verehelichung der Unterthanen des Kaiſerthumes
Rußland un Oeſterreich gab das ruſſiſche General⸗Conſulat in Wien
mit Zuſchri vom September 1890 die Erklärung ab, daſs die
ruſſiſchen onſulate befugt eien, den ruſſiſchen Unterthanen, welche
in Oeſterreich ſich verehelichen ollen, alle jene Certificate Aus⸗
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zuſtellen, die von den öſterreichiſchen ehörden un dieſer Angelegenheitgefordert werden.
Was die Verehelichung der Staatsangehörigen Griechenlands

In Oeſterreich anbelangt, ſo ſind gemã den vom Miniſteriumdes Innern bei der Regierung de Königreiches Griechenland ein⸗
geholten Auskünften die königlich griechiſchen Conſulate befugt,thren Staatsangehörigen Iim Auslande den Nichtbeſtand von Hinder⸗niſſen wider deren Verehelichung auf run. von Erklärungen 3ubeſcheinigen, welche ihnen die betheiligten Parteien angeben und al
wahr durch ehrenhafte Zeugen beſtätiget werden. Wenn aber die
Brautleute Im Königreiche ſelbſt domicilieren, ſo kann ihre Ver
ehelichungsfähigkeit auch chon durch ern Zeugnis threr eimiſchenKirchenbehörde ausgewieſen werden.

Eheſchließungen von Staatsangehörigen der übrigen Länder
Iommen in Oeſterreich verhältnismäßig wenig vor und es genügtfür Fälle das Im allgemeinen Theile Geſagte.Zum I  E ſei noch bemerkt, daſs der Seelſorger nach der
Eheſchließung eines fremden Staatsangehörigen einen ſtempel⸗ und
gebürenfreien Matrikelauszug zur Einſendung die Heimatsbehördeauszuſtellen — Dieſer iſt In deutſcher oder lateiniſcher Spracheabzufaſſen eventuell eine Ueberſetzung In lateiniſcher Sprache bei⸗
zugeben Die Legaliſierung obliegt den Bezirkshauptmannſchaften.“)Was nun die Einſendung dieſer Scheine anbelangt, ſo ſind alle, auchdie für Italiener, Im Wege der Bezirkshauptmannſchaftendie Statthalterei zu leiten (E niederöſterreichiſche StatthaltereiAuguſt 1876, 21.2½%.

Praktiſche Bathſchläge für Prediger.)
Von Profeſſor arl Racke In Wynandsrade (Hollan

VI Der Vortrag der Predigt.
Cber die hohe Bedeutung des redneriſchen Vortrages iſt

man allen Zeiten einig geweſen Es iſt darum wohl kaum eine
Uebertreibung. ſondern der Ausdruck der allgemeinen Ueberzeugung,Cicero Im ritten Buche ſeiner ſchönſten Schrift 3  ber die Ered⸗
amkeit den Redner Craſſus alſo prechen läſst „Sed haee omnia
(d die vorbereitete ede perinde Suént, Ut aguntur. Ctio, 4

Sine hacé SUuNuUS OratoOrinquam. IN dicendo ulla dominatur.
1 Gehören die Brautleute verſchiedenen ausländiſchen Gemeinden an, ſoiſt jede einzelne beſagter Matrikelauszug einzuſenden. Beziehungsweiſe

Heft III, Seite 557; Heft II, Seite 272; Heft I. der 9E
den Magiſtraten der Uunmittelbaren Städte 3) Vgl. Quartalſchrift 1892,
ſammte mündliche Vortrag, mit Einſchlu der Stimmodulation, nicht nur Geberde
und Geſtus, alſo ganz In dem Sinne, wie der a1uCtor ad Herennium das ebenſo
gebrauchte pronuntiatio erklärt: vOCis, vultus, gestus moderatio UIII venustaté.


